
 
 
 

 

Begrüßungsliste  
 

für Veranstaltungen des Landesverbandes oder der Bezirksverbände 

Überregionale Veranstaltungen  
1. Bundespräsident  
2. Präsident des Nationalrates  
3. Bundeskanzler  
4. Vizekanzler  
5. Ministerin / Minister  
6. Volksanwälte  
7. Kardinal   
8. Landeshauptmann  
9. 1. Landtagspräsident  
10. Bischof / Superintendent  
11. LH-Stellvertreter  
12. Landesräte  
13. 2. Landtagspräsident  
14. 3. Landtagspräsident  
15. Abgeordnete zum Nationalrat und Bundesrat  
16. Landesamtsdirektor  
17. Landtagsabgeordnete  
18. Präsidenten der Kammern  
19. Präsident des Landesgerichtes  
20. 1. Leitender Staatsanwalt  
21. Militärkommandant  
22. Landespolizeikommandant  
23. Äbte, Prälaten / Evang. Seniorpfarrer  
24. Abteilungsvorstände der Landesregierung  
25. Landesschulinspektoren  
26. Kammeramtsdirektoren  
27. Blasmusik: Vertreter des 1. ÖBV, 2. anderer Landesverbände und 3. des eigenen Verbandes  
28. Bezirkshauptleute  
29. Polizeidirektoren  
30. Bezirksschulinspektoren  
31. Dechanten und Pfarrer  
32. Vertreter befreundeter Organisationen  
33. Bürgermeister  
34. Gemeinderäte  
35. Medienvertreter  

 
Lässt sich der LH bei einer Veranstaltung vertreten, die nicht in sein Ressort fällt, ist der  
LH-Stv. als erster zu begrüßen.  
Lassen sich beide durch Landesräte vertreten, ist der als erster zu begrüßen, in dessen Ressort die Veranstal-
tung fällt. Ansonsten erfolgt die Begrüßung nach Dienstalter.  
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Funktionäre des Landesverbandes:  
1. Landesobmann  

LObm.-Stv.  
2. Landeskapellmeister  

LKpm.-Stv.  
3. Landesjugendreferent  

LJRef.-Stv.  
4. Landesstabführer  
5. Landesschriftführer  
6. Landesfinanzreferent  
7. Landesmedienreferent  
8. Bezirksfunktionäre  
 

Begrüßungen innerhalb der Gemeinde:  
1. Bürgermeister / mit Gemeinderat  
2. Pfarrer  
3. Alle Schuldirektoren / samt Lehrkörper  
4. Wichtige Gemeindeangehörige  
 
Vertreter des Landes oder des Bezirkes sind immer vor den Ehrengästen aus den Gemeinden zu begrüßen, es 
sei denn, dass der Bürgermeister auch Mitglied des Nationalrates, Bundesrates oder des Landtages ist.  
 
Geschlechtsneutrale Bezeichnung:  
Soweit die Bezeichnungen nur in männlicher Form verwendet werden, beziehen sie sich auf Frauen und Männer 
in gleicher Weise. 


